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Vorwort

Diese Arbeit wurde von der Fakultät für Rechtswissenschaften der Universität 
Regensburg als Dissertation angenommen. Sie befindet sich bis auf kleinere Än-
derungen im Verlagsverfahren auf dem Stand ihrer Einreichung im Frühjahr 
2021. 

Die Grundidee für die „kurze Geschichte der Strafe“ reifte – ebenso wie die 
Arbeit selbst – in meiner Zeit am Lehrstuhl von Prof. Dr. Tonio Walter. Ihm als 
Doktorvater gilt aus vielerlei Gründen mein erster, aufrichtiger Dank. Zum einen 
hätte ich mir in fachlicher Hinsicht keine bessere Betreuung wünschen können. 
Zum anderen war er aber auch verantwortlich für die Atmosphäre und Zusam-
mensetzung am Lehrstuhl und damit dafür, dass ich jeden Tag meiner Promo-
tionszeit voller Vorfreude ins Büro gekommen bin. Insofern danke ich auch allen 
meinen damaligen Lehrstuhlkollegen, die mittlerweile zu Freunden geworden 
sind. Besonderer Dank gilt dabei meinem Büronachbarn Johannes Makepeace für 
die zahlreichen anregenden Diskussionen, seinem Vorgänger Patrick Michler für 
den unerschütterlichen Ehrgeiz in den täglichen Bürogolf-Duellen, Martin Schuh-
macher für sein akribisches Korrekturlesen und nicht zuletzt Martina  Kellermann 
(wobei der Platz hier nicht ausreichen würde, um aufzuzählen wofür). 

Bevor der geneigte Leser nun aber auf eine kurze Reise durch die lange Ge-
schichte der Strafe aufbricht, möchte ich noch den wichtigsten Dank ausspre-
chen. Er gilt zunächst meiner geliebten Frau Katja, ohne die ich ohnehin nie 
wüsste, was ich tun sollte. Und schließlich gilt er meinen Eltern Christiane und 
Michael: für ihre Gene, ihre Liebe und ihre bedingungslose Unterstützung auf 
meinem bisherigen Lebensweg. Euch dreien ist dieses Buch gewidmet. 
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Einführung

Der Sinn und Zweck der Strafe

I. Die Pattsituation in der Straftheorie1

Strafe ist allgegenwärtig. Sie begegnet uns täglich, sei es im näheren sozialen 
Bereich (etwa der Kindererziehung), sei es in der morgendlichen Tageszeitung, 
den nachmittäglichen Gerichtsshows, dem abendlichen Fernsehkrimi oder dem 
Gute-Nacht-Kriminalroman.2 Es ist das Unerwartete, das uns in Gestalt des Ver-
brechens abschreckt, vielleicht ängstigt, dessen Faszination uns aber dennoch in 
seinen Bann zieht. Kriminalität und untrennbar mit ihr verbunden ihre selbstver-
ständlich erscheinende Folge: die Strafe, sind insofern ein fester Teil unserer 
Gesellschaft.3 

Woher aber kommt diese enge Verbindung? Warum reagieren wir auf uner-
wünschtes Verhalten ausgerechnet mit Strafe? Seit Jahrtausenden haben sich die 
großen Denker aller Epochen mit dieser grundlegenden Frage beschäftigt. Bis 
heute haben sie keine Antwort gefunden, die sich als der Wahrheit letzter Schluss 
erwiesen hätte. 

Einigkeit besteht inzwischen zumindest in zwei Punkten: der Überzeugung, 
dass (staatliche) Strafe – wenn auch nicht in ihrer jetzigen Ausgestaltung – sein 
müsse. Und der Erkenntnis, dass sie – welchen Sinn und Zweck auch immer sie 
habe – jedenfalls nicht um ihrer selbst willen da sei(n dürfe). Ob die Strafe aber 
der Vergeltung für vergangene Taten diene oder ob sie besonders wichtige Rechts
güter schütze. Ob gestraft wird, weil gesündigt wurde („quia peccatum est“) oder 
damit nicht gesündigt werde („ne peccetur“). All dies ist bis heute letztlich nicht 
geklärt. Zahlreiche Ansätze und Theorien stehen sich mittlerweile mit immer 

1 Von einer solchen „Pattsituation“ sprechen ausdrücklich etwa Kaspar (in: Strafen „im 
Namen des Volkes“, S.  61–90 [61]) und Rodríguez Horcajo (GA 2018, 609–622 [609]).

2 Einen amüsanten Einblick in die verschiedenen medialen Darstellungsformen und in die 
„verzerrte, von den Medien konstruierte Wirklichkeit“ gibt Bernsmann, in: Entwicklungen, 
S.  27–42 (27 ff.); siehe dazu auch Garland, Kultur, S.  287 ff.

3 Zu dieser „Faszination des Kriminellen“ vgl. Hassemer/Neumann, NK-StGB, Vor §  1 
Rn.  15 ff.; Garland (in: Soziologie, S.  36–68 [61 ff.]; ders., Kultur, S.  257 ff.) diagnostiziert den 
westlichen Gesellschaften „der späten Moderne“ (den „high crime societies“) einen „Krimina-
litätskomplex“.
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gleichen Argumenten gegenüber oder werden in unterschiedlichen Variationen 
„vereint“.4 Nach einem Jahrhunderte, gar Jahrtausende währenden Streit ist die 
zwischenzeitliche Euphorie in der Suche nach dem Sinn und Zweck der Strafe 
heute weitestgehend einer breiten Ernüchterung gewichen, in der sich  – jeden-
falls in Deutschland – die Gegensätze eingeebnet haben.5 

II. Die wichtigste Frage des Strafrechts

Man mag das wenig problematisch finden, immerhin bleibt ja die grundsätzliche 
Einigkeit darüber, dass staatliche Strafe sein muss. Warum das so ist, scheint auf 
den ersten Blick also erst einmal zweitrangig zu sein. Die Frage nach dem Sinn 
und Zweck des Strafens stellt sich aber freilich nicht nur auf abstrakter Ebene. 
Vielmehr zwingt das Grundgesetz den Staat bei jedem einzelnen Eingriff in die 
Rechte seiner Bürger zu einer Legitimation. Gerade wenn er mit dem Strafrecht 
zu seinem wohl schärfsten Schwert greift, sollte er also grundsätzlich wissen, 
welches Ziel er damit verfolgt und ob die Strafe das geeignete, erforderliche und 
angemessene Mittel zur Verfolgung dieses Zweckes ist.6 

Welche Aufgabe erfüllt das Strafrecht in der Gesellschaft? Welche konkreten 
Verbote sollten mit Strafe bewehrt werden, damit das Strafrecht dieser Aufgabe 
nachkommen kann? Welche Strafen sind sinnvoll, und wie hoch sollten sie aus-
fallen? All diese Fragen münden vielleicht in einer letzten, der „Gretchenfrage“ 
des Strafrechts: (Wann) ist Strafe gerecht? Und all diese Fragen kann der Staat in 

4 Zu den (modernen) Vereinigungstheorien mit zahlreichen Nachweisen Hassemer/Neu
mann, NK-StGB, Vor §  1 Rn.  286 f.; Jescheck/Weigend, §  8 V (S.  75 ff.); Versuche die verschie-
denen Straftheorien zu „vereinen“ gab es freilich schon immer, vgl. Hassemer, in: Positive 
Generalprävention, S.  29–50 (29); Montenbruck, Straftheorie, S.  17 ff., 78 ff.; eine allgemeine 
Übersicht zu den Straftheorien findet sich etwa bei Hörnle (Straftheorien) und bei Roxin/Greco 
(§  3 Rn.  1 ff.). 

5 So auch das Urteil von Thomas Weigend (FS Frisch, S.  17–30 [19]), der dort ferner er-
nüchternd prognostiziert: „Aber diese Fragen werden nicht mehr so stark im Mittelpunkt der 
wissenschaftlichen Debatte stehen wie im vergangenen Jahrhundert, und ich möchte auch be-
zweifeln, dass auf diesem Gebiet noch fundamental neue Entdeckungen gemacht werden.“; 
vgl. auch Rodríguez Horcajo (GA 2018, 609–622 [609]), der konstatiert: „Die verschiedenen 
Rechtfertigungslehren […] scheinen gegen ihre wechselseitige Kritik zu bestehen, aber offen-
sichtlich hat keine die schlagenden Argumente, um das Unentschieden aufzubrechen.“ 

6 Kaspar, S.  351 ff.; vgl. auch Hassemer, Strafe, S.  94, Ladogny, S.  275 ff.; trotz dieser Evi-
denz spielt eine ausdrücklich abwehrrechtliche Grundrechtsüberprüfung in der Literatur aber 
meist nur eine geringe Rolle, vgl. Appel, S.  40; Weigend, FS Hirsch, S.  917–938 (917); ferner 
Tiedemann, S.  3 ff.; auch das Bundesverfassungsgericht selbst lässt diesbezüglich keinen roten 
Faden erkennen; vgl. (als positives Gegenbeispiel) aber BVerfGE 90, 128 (ff.) („Cannabis-Ent-
scheidung“).
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einem verfassungsrechtlichen Legitimationsprozess nur beantworten, wenn er 
den Sinn und Zweck von Strafe und Strafrecht benennen kann. 

Vor diesem Hintergrund erscheint die gegenwärtige Pattsituation im straftheo-
retischen Diskurs mehr als unbefriedigend. Zwar ist die Notwendigkeit des staat-
lichen Strafens im Grunde anerkannt und wird dem Gesetzgeber bezüglich der 
möglichen Wirkungen von Strafe daher ein weiter Beurteilungsspielraum zuge-
sprochen.7 Prognostiziert wird vom Kriminalgesetzgeber allerdings herzlich we-
nig. Vielmehr wird die Frage in jedem neuen Gesetzgebungsverfahren fast schon 
traditionell ausgeschwiegen. Verwiesen wird allenfalls floskelhaft auf einige Ge-
meinplätze, die im Zusammenhang mit dem jeweiligen – in aller Regel politisch 
motivierten – Vorhaben meist nicht weiter hinterfragt werden und die mit dem 
Stand der wissenschaftlichen Forschung oft nur schwer zu vereinbaren sind.8 

Bedenklich ist das aber nicht nur aus der verfassungsrechtlichen Perspektive. 
Vielmehr droht ein solch unreflektierter Rückgriff auch dazu zu führen, dass das 
Strafrecht seine wichtigen gesellschaftlichen Funktionen – sollte es diese denn 
geben – nicht mehr erfüllen kann, ihnen vielleicht sogar zuwiderläuft. Und schließ-
lich kann – „abgesehen von haltloser Routine und einfacher Befolgung der Tradi-
tion“9 – einzig das Wissen um den Sinn und Zweck von Strafrecht und Strafe 
dem Gesetzgeber, dem Rechtswissenschaftler und dem Richter einen tauglichen 
Maßstab für deren Inhalt und Umfang an die Hand geben. Richtet man das ge-
samte Strafrecht (richtigerweise) also funktional aus – heißt: an den mit ihm 
verfolgten Zwecken –10, so bleiben die grundlegenden, aber bis heute ungeklär-
ten Fragen der Straftheorie nicht nur aus legitimatorischer Sicht die wichtigsten 
des aktuellen Strafrechts.11

III. Die Geschichte der Strafe

1. Eine neue Perspektive

Der vergleichsweise geringe Stellenwert, den die Frage nach dem Sinn und 
Zweck des Strafens in der heutigen politischen und wissenschaftlichen Debatte 
einnimmt, lässt sich letztlich nur durch eine Art Kapitulation im lange währen-

7 Vgl. Kaspar, S.  126 ff.
8 Dazu Teil  II – Kapitel  9II.2.
9 von Bar, S.  203.
10 Die Rede ist in diesem Sinne von einem „funktionalen Strafrechtssystem“, vgl. jeweils 

mit zahlreichen Nachweisen Roxin/Greco, §  7 Rn.  26 ff.; T. Walter, LK-StGB, Vor §  13, Rn.  7.
11 Zur Rolle der Strafzweckfrage speziell in der Dogmatik vgl. T. Walter, FS Merkel, 

S.  545–564 (554 f.).
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den Streit der Straftheorien erklären. Einem Streit, in dem bis heute kein Sieger 
in Aussicht steht. Auch diese Arbeit kann und will einen solchen nicht küren. Sie 
soll den Streit aber auf einem in dieser Form noch nicht beschrittenen Weg neu 
beleuchten und so neue Argumente und Blickwinkel in die wichtige Diskussion 
bringen. 

Die neue Perspektive, die hier eingenommen werden soll, entfernt sich zu-
nächst von den immer ausdifferenzierteren Theoriengebilden – von den Feinhei-
ten der kriminologischen, philosophischen und soziologischen Ansätze. Sie rich-
tet den Blick in der gegenwärtigen Pattsituation vielmehr zurück auf das große 
Ganze, um erstmals die großen Entwicklungslinien zu beleuchten und so den 
Blick für das Wesentliche wieder zu schärfen. In diesem Sinne beschreibt die 
„Kurze Geschichte der Strafe“ parallel auftretende Veränderungen in der Gesell
schaft, in der Strafe und im straftheoretischen Fundament. Freilich können auch 
diese Zusammenhänge den in großen Teilen eben auch „zufälligen“ Gang der 
Geschichte nicht allumfassend erklären. Sie können aber die wesentlichen Be-
dingungen beschreiben, die den Weg der Geschichte zur jeweiligen Zeit geebnet 
haben – die „Bedingungen der Möglichkeit“, wie Kant sie vielleicht genannt 
hätte.12 Und nur in diesem historischen und geistesgeschichtlichen Kontext las-
sen sich die großen Entwicklungslinien erkennen und die großen Denker und 
Straftheorien wirklich verstehen.13 

2. Aus der Geschichte lernen

Ein erstes Ziel dieser Arbeit ist es also, einen neuen Blickwinkel auf die verschie-
denen Straftheorien zu eröffnen – freilich in der Hoffnung, dass ein besseres 
Verständnis zu neuen Argumenten und zu frischem Wind in der festgefahrenen 
Diskussion führen wird. Ein zweites Ziel aber ist es, die entsprechenden Erkennt-
nisse, die sich aus den „großen Linien“ ableiten lassen, auf die Gegenwart zu 
übertragen, problematische Entwicklungen zu kennzeichnen und – wo möglich 
– auch Handlungsmöglichkeiten anzudeuten. Letztlich geht es also in gewisser 
Weise darum, aus der Geschichte zu lernen.

Der (methodischen) Problematik dieses Unterfangens bin ich mir durchaus 
bewusst. Sie betrifft zunächst die Quellenlage, welche gerade für die frühen Sta-
dien der menschlichen Geschichte doch weiterhin sehr dürftig ist. Diesem Punkt 
widmet sich ausführlicher das erste Kapitel zur „Geburt der Strafe“. Jederzeit 
geht es bei der Auswahl und der Auswertung dieser Quellen aber auch um Inter

12 Vgl. dazu Fögen, JJZG 4 (2002/2003), S.  3–6 (5 f.); zu Kant und seinen „Bedingungen 
der Möglichkeit“ siehe Teil  II – Kapitel  4II.1.b) aa).

13 Vgl. auch Schild, in: Justiz in alter Zeit, S.  7–38 (16).
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pretation.14 So war es bei der Auswahl des Materials stets nötig, „Wesentliches“ 
von „Unwesentlichem“ zu trennen, um die „typischen“ geistigen Grundlagen der 
Zeit zu ergründen.15 Das ist einerseits unproblematisch, da gerade sie es sind, die 
die jeweiligen Epochen entscheidend geprägt haben. Es verschleiert aber in ge-
wisser Weise, dass sich die großen Geistesströmungen nie einfach schlagartig so 
abgelöst haben, wie es die hiesige Darstellung vereinzelt vielleicht implizieren 
mag: 

„In jeder voll entfalteten Kultur leben noch die Reste vergangener Formen und wirken bereits 
die Keime einer anderen, die sie einst ablösen wird.“16 

Zu jeder Zeit wird es Menschen gegeben haben, die ihrer Zeit voraus waren. 
Menschen, die sich zumindest insgeheim nicht den herrschenden Doktrinen an-
geschlossen haben – besonders in einem von Haus aus so konservativen Bereich 
wie dem Recht.17 So wird mit hoher Wahrscheinlichkeit etwa nicht jeder mittel-
alterliche Ketzerrichter davon überzeugt gewesen sein, dass der Verurteilte mit 
Satan im Bunde stand. Will man das Gesamtbild der Entwicklung von Strafe und 
Straftheorie verstehen, sind es dennoch gerade die typischen geistigen Grund-
lagen der jeweiligen Zeit, die nachgezeichnet werden müssen.18 Ich habe an eini-
gen Stellen versucht, dies auch in den geschichtlichen Darstellungen zu verdeut-
lichen. Bereits an dieser Stelle sei aber auf die möglichen Verzerrungen einer 
solch typisierenden Betrachtung hingewiesen.

Hingewiesen sei ferner auf die vielleicht zentrale Problematik im Umgang mit 
historischen Quellen: ihre Auswertung. Sämtliche Quellentexte geben nämlich 
Antworten auf Fragen, die nicht einfach so im Raum stehen, sondern vom Leser 
erst gestellt werden müssen.19 Jede Interpretation erfolgt insofern durch die Bril-
le des jeweiligen Interpreten, wird also von seinem konkreten Vorverständnis 
ebenso beeinflusst wie von den spezifischen (auch rechtlichen) Gegebenheiten 
der Zeit, in der er die Quellen untersucht.20

14 Dazu und zum Folgenden Vormbaum, Strafrechtsgeschichte, S.  14 ff.; ders., in:  Juristische 
Zeitgeschichte, S.  69–81 (79 ff.).

15 Dazu Gehrke, in: Geschichte der Welt, S.  1–40 (17); Vormbaum, Strafrechtsgeschichte, 
S.  15.

16 Valjavec, Aufklärung, S.  69 f.
17 Vgl. Fögen, JJZG 4 (2002/2003), S.  3–6 (3).
18 Schild, in: Justiz in alter Zeit, S.  7–38 (16).
19 Dazu und zum Folgenden Wehler, S.  16 f.
20 Zu diesem „hermeneutischen Zirkel“ vgl. Vormbaum, Strafrechtsgeschichte, S.  15 f.; ders., 

in: Juristische Zeitgeschichte, S.  79 ff.; vgl. auch Gehrke (in: Geschichte der Welt, S.  1–40 
[17]), der dies als unvermeidlich betrachtet: „Man müsste ‚die Gegenwart töten‘ – aber das 
wäre zugleich ein Selbstmord des recherchierenden und reflektierenden Historikers.“
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Wenngleich ich an dieser Stelle sagen kann, dass ich mir die beschriebenen 
Gefahren stets vor Augen gehalten und mich ihnen mit bestem Gewissen entge-
genzustellen versucht habe, so bin ich doch Realist genug, um zu erkennen, dass 
derartige Einflüsse jede wissenschaftliche Arbeit vermutlich mehr prägen, als sie 
es sollten. Aus diesem Grund auf das Vorhaben zu verzichten, war aber freilich 
keine Alternative. Und so handelt es sich bei der nun folgenden Geschichte der 
Strafe um ein historisches Gesamtbild – wie wohl jedes seiner Art gemalt aus 
eigenen wie aus fremden Interpretationen, denen ich mich angeschlossen habe.

Natürlich kann uns der Blick in die Geschichte allein keine fertigen Lösungen 
für aktuelle Probleme präsentieren. Zu komplex, zu unvergleichbar sind die his-
torischen Gegebenheiten. Jedenfalls aber kann er das Wissen mehren, auf dessen 
Basis wir Entscheidungen treffen. Er kann uns große Entwicklungslinien aufzei-
gen. Er kann das Problembewusstsein schärfen. Und schließlich kann er auf die-
sem Weg vielleicht vor zu „einfachen“ Antworten schützen. In diesem Sinne ist 
das „historisch gesättigte Denken und Entscheidungshandeln“ der „auf die Her-
ausforderungen der Gegenwart kurzsichtig und kurzatmig reagierenden Ant-
wort“ allemal überlegen.21 Und in diesem Sinne kann wie ich meine auch jeder 
Einzelne – mag er sich den einzelnen Interpretationen und den daraus gezogenen 
Schlüssen nun anschließen oder auch nicht – aus der nun folgenden „kurzen 
Geschichte der Strafe“ etwas lernen.

3. Der Gang der Darstellung

Das Ergebnis dieser Überlegungen ist eine mehr oder weniger kurze Geschichte 
der Strafe, die sich in zwei Teile gliedert:
Teil  I beginnt – anders als es klassische rechtshistorische Darstellungen zur 

Strafe zu tun pflegen – nicht bei den Germanen oder im Mittelalter. Er setzt viel-
mehr an in den Anfängen der Menschheitsgeschichte und widmet sich den gro-
ßen Linien der Entwicklungsgeschichte bis hin zur Entstehung von Herrschaft 
und Staat. 
Teil  II grenzt die untersuchten Gesellschaften sodann ein und widmet sich un-

serer „eigenen“ Geschichte. Ausgehend vom Staatsentstehungsprozess in der 
Völkerwanderungszeit beleuchtet er die Geschichte der Strafe und Straftheorie 
der letzten knapp 2000 Jahre. Schließlich rücken die gegenwärtigen Entwicklun-
gen und Probleme in den Fokus und werden vor dem Hintergrund der histori-
schen Erkenntnisse kritisch eingeordnet. 

21 Wehler, S.  11 ff.; generell zu den Möglichkeiten juristischer Zeitgeschichte Vormbaum, 
in: Juristische Zeitgeschichte, S.  69–81 (74 ff.); vgl. auch Baldus, JZ 2019, 633–639.



Teil  I

Die Geschichte der Strafe und Straftheorie  
bis hin zur Entstehung von Herrschaft und Staat





Kapitel  1

Die Geburt der Strafe1

Die hiesige Geschichte der Strafe beginnt mit der Suche nach ihren Anfängen. 
Wo diese Anfänge liegen, scheint nach einem kurzen Blick in die einschlägige 
Literatur hochumstritten. Insbesondere in der Soziologie ist die Idee der Strafe 
als „Herrschaftsidee“ weit verbreitet. Strafe sei demnach zu verschiedenen Zei-
ten mit der Entstehung herrschaftlicher Strukturen entstanden.2 Der Jurist Viktor 
Achter wird präziser und datiert die „Geburt der Strafe“ in seiner gleichnamigen 
Monografie auf das 12.  Jahrhundert der modernen Zeitrechnung. Auch den Ge-
burtsort – Südfrankreich – meint er identifiziert zu haben.3 Die deutsche Straf-
rechtswissenschaft hingegen – und mit ihr vermutlich die gesellschaftliche All-
gemeinheit – betrachtet Strafe nahezu einhellig als „anthropologische  Konstante“, 
ist also der Auffassung, dass es sie schlicht bereits zu allen Zeiten des mensch-
lichen Daseins gab.4 Doch wie kommt es zu diesen sich vermeintlich unverein-
bar gegenüberstehenden Thesen? Und wurde die Strafe nun geboren? Handelt es 
sich um eine menschliche Erfindung? Oder ist sie in der Geschichte der Mensch-
heit tatsächlich „ewig“?5

I. Das Quellenproblem

Will man diesen Fragen auf den Grund gehen, steht man vor einem methodi-
schen Grundproblem, denn über die Anfänge des menschlichen Seins gibt es 
wenig gesicherte Erkenntnisse. Die ersten archäologischen Funde, die Rück-
schlüsse auf die Verwendung menschlicher Werkzeuge zulassen, sind ca. 2,7  Mil-

1 Nach der gleichnamigen Monographie von Viktor Achter.
2 „Die Idee der Strafe ist den Mitgliedern herrschaftsfreier Gesellschaften fremd, sie er-

weist sich als eine Herrschaftsidee.“ (Hess/Stehr, in: Erfindung, S.  41–79 [42] mit weiteren 
Nachweisen); vgl. auch Scheerer, in: Strafrechtswissenschaft, S.  345–355 (349 [Fn.  10]).

3 Achter, S.  26 ff.; der Begriff „Strafe“ tritt tatsächlich erstmals in diesem Zeitraum in Er-
scheinung, vgl. Weitzel, in: Strafgedanke, S.  21–35 (23) mit zahlreichen Nachweisen.

4 Dazu näher Teil  I – Kapitel  1II.2.
5 Vgl. zu dieser Formulierung Scheerer, in: Muss Strafe sein? S.  79–90 (86 ff.); Fabricius, 

Kriminalwissenschaften II, S.  276.
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lionen Jahre alt.6 Eine befriedigende Rekonstruktion sozialer Verhaltensweisen 
wie der Strafe lässt sich anhand derartiger Relikte der materiellen Kultur aller-
dings nicht vornehmen. Erst die Erfindung der Schrift vor rund 5.000 Jahren 
verschafft erstmals tiefere Einblicke in das menschliche Innenleben. Neben 
schriftlichen Zeugnissen der jeweiligen Zeitgeschichte finden sich hier auch Be-
richte antiker Autoren über Nachbarvölker und vergangene Kulturen. Selbst 
wenn man die Motive ignoriert, aus denen heraus diese Berichte verfasst wurden, 
erhellen schriftliche Quellen aber eben allenfalls den letzten Wimpernschlag der 
menschlichen Geschichte.7 

Den Großteil des vorangegangenen, erkenntnismäßig „dunklen“ Abschnittes 
nennen wir Paläolithikum – die Altsteinzeit, die vor etwa 12.000 Jahren endete. 
Erst dann, mit der sogenannten Neolithischen Revolution, begannen Menschen 
sich langsam von ihrem Dasein als Jäger und Sammler zu verabschieden, sess-
haft zu werden und immer größere Gesellschaften zu bilden, die uns schließlich 
auch schriftliche Zeugnisse hinterlassen sollten.8 Für die vorangegangenen, im-
mer noch knapp 2,7 Millionen Jahre steht die Forschung also vor einem Quellen-
problem, welches gesicherte Angaben über die frühe Menschheitsgeschichte er-
schwert. 

Um ein wenig Licht in das große Dunkel der vorschriftlichen Zeit zu bringen, 
stehen dem Historiker dennoch einige Möglichkeiten zur Verfügung. Pionier-
arbeit leistete dabei insbesondere die ethnologische Forschung (sogleich II.). 
Neuerdings zeigen aber auch und gerade die moderne Psychologie und Sozio
biologie vielversprechende Ansätze auf, die dabei helfen können, sich den Wur-
zeln der Strafe zu nähern (III.). 

II. Der ethnologische Ansatz

1. Die Ethnologie und die „komparative Methode“

Der zentrale Ansatz im Kampf gegen das beschriebene Quellenproblem greift 
zurück auf die Völkerkunde – die Ethnologie. Sie liefert Erkenntnisse über die 
wenigen herrschaftsfreien (akephalen) Gesellschaften, die sich dem Prozess mo-
derner gesellschaftlicher Ordnung bis heute widersetzt haben. Die sogenannte 
komparative Methode vergleicht sodann die vorhandenen Informationen über 
diese Gesellschaften und zieht aus den ethnographischen Beobachtungen (zum 

6 Dazu und zum Folgenden Gehrke, in: Geschichte der Welt, S.  1–40 (12 ff.); vgl. auch 
Parzinger, in: Geschichte der Welt, S.  41–262 (45 ff.).

7 Zu diesem rechtshistorischen Problem auch Meyer, S.  117 ff.
8 Dazu näher Teil  I – Kapitel  2II.1.
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